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 Wien, am 25. August 2015 
  
 Geschäftszahl (GZ): BMWFW-10.101/0502-IM/a/2015 
 
 
 
In Beantwortung der schriftlichen parlamentarischen Anfrage Nr. 5743/J betreffend 

"das systemische Versagen des GBV - Revisionsverbandes", welche die Abgeordneten 

Mag. Philipp Schrangl, Kolleginnen und Kollegen am 25. Juni 2015 an mich richteten, 

stelle ich fest: 

 
 
Antwort zu den Punkten 1 bis 4 der Anfrage: 

 

Entsprechend einem Ministerratsbeschluss von März 2015 sind Änderungen im 

Wohnungsgemeinnützigkeitsgesetz (WGG) geplant. Diese betreffen auch die im WGG 

enthaltenen persönlichen Zuverlässigkeitskriterien ("Fit & Proper" sowie "Compliance") 

für Organwalter in gemeinnützigen Bauvereinigungen, sowohl für gemeinnützige    

Mutterunternehmen als auch deren gewerbliche Tochtergesellschaften. Die genaue 

Ausgestaltung wie auch die legistische Umsetzung werden derzeit ausgearbeitet. 

 

 

Antwort zu den Punkten 5 bis 9 der Anfrage: 

 

Die Zulässigkeit von Rechtsgeschäften einer gemeinnützigen Bauvereinigung mit u.a. 

Personen, die dem Vorstand (der Geschäftsführung) angehören, ist in § 9a WGG    

geregelt. Mit im Sinn des § 9 Abs. 1 WGG "unbelasteten" Vorstands- bzw. Geschäfts-

führungsmitgliedern (keine Angehörigen des Baugewerbes i.w.S.) dürfen Rechts-

geschäfte - bei sonstiger Rechtsunwirksamkeit - grundsätzlich nur abgeschlossen   

werden, wenn der Aufsichtsrat dem Vertragsabschluss mit Dreiviertel-Mehrheit zu-

gestimmt hat. Die Einhaltung dieser Voraussetzungen unterliegt der Aufsicht der    
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Länder, welchen die aufsichtsbehördliche Zuständigkeit obliegt. Mein Ressort ist für 

das WGG lediglich legistisch zuständig, daher sind auch die angesprochenen Kaufver-

träge im Einzelnen und Konkreten nicht bekannt. Die Kompetenz in wohnzivilrecht-

lichen Streitfällen liegt bei den ordentlichen Gerichten. 

 

 

Antwort zu Punkt 10 der Anfrage: 

 

§ 8 Abs. 3 WGG stellt eine programmatische Bestimmung für gemeinnützige Bau-

vereinigungen dar, bei Wohnungsvergaben grundsätzlich bestimmte, vor allem auch 

soziale Kriterien heranzuziehen. Aktuell wird auch darüber diskutiert, in welcher Form 

dies rechtlich näher konkretisiert werden könnte. Darüber hinaus  ist aber festzu-

halten, dass im Wege förderungsrechtlicher Vorgaben sowie von Einweisungsrechten 

der Gebietskörperschaften schon derzeit rund 30 % aller Wohnungsvergaben gar nicht 

von den Unternehmen selbst durchgeführt werden können. 

 

 

 

 

Dr. Reinhold Mitterlehner 

 
 

 

 

 
Unterzeichner Bundesministerium für Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft     
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